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Gebührenordnung zur Friedhof- und Bestattungsverordnung 

Basierend auf Art. 16 der Friedhof- und Bestattungsverordnung der Gemeinde Lantsch/Lenz 
wurden am 20.06.2007 folgende Gebühren von der Gemeindeversammlung festgelegt: 

 

1. Platzgebühren für Reihen- und Urnengräber 

 Verstorbene mit 
letztem 
Wohnsitz  
in Lantsch/Lenz 
(Art 6 a+b) 

Verstorbene mit 
besonderer Beziehung 
zur Gemeinde oder zu 
Gemeindeangehörigen 
(Art. 6 c) 

Für alle übrigen 
Verstorbenen 

a) Reihengrab kostenlos Fr.  2'000.00 Fr.  10'000.00 

b) Urnengrab 

c) Gemeinschaftsgrab 

Kostenlos 

kostenlos 

Fr.  2'000.00 

Fr.     200.00 

Fr.  10'000.00 

Fr.    1'000.00 

    

2. Bestattungsgebühr 

 Verstorbene mit 
letztem Wohnsitz  
in Lantsch/Lenz 
(Art 6 a) 

Verstorbene mit 
besonderer Beziehung 
zur Gemeinde oder zu 
Gemeindeangehörigen 
(Art. 6 b+c) 

Für alle übrigen 
Verstorbenen 

Graberstellungskosten kostenlos nach Aufwand nach Aufwand 

Urnengrab 

Gemeinschaftsgrab 

kostenlos 

kostenlos 

nach Aufwand 

nach Aufwand 

nach Aufwand 

nach Aufwand 

3. Grabpflege und Unterhalt 

a) Grabpflege und Unterhalt für Reihen- und Urnengräber: 
Bepflanzung und Pflege pro Jahr Fr. 300. --. 

b) Grabpflege und Unterhalt für Gemeinschaftsgrab: 
Bepflanzung und Pflege einmalig für 20 Jahre Fr. 500.--. 

4. Namenstafeln Gemeinschaftsgrab 

Die Beschriftung der Namenstafeln auf dem Gemeinschaftsgrab erfolgt durch die 
Hinterbliebenen und nach Anordnung Gemeinde.  
(Richtpreis: Fr. 300.—pauschal, zusätzlich ca. Fr. 14.-- / Buchstabe). 

5. Änderung der Gebührenansätze 

Die Höhe der Gebühren wird durch den Gemeindevorstand festgelegt. 


